
 

Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat: 
 

1. Die eingegangenen Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden und der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) + § 4 (1) BauGB 
werden entsprechend der Anlage 1 gewürdigt. 

 

2. Der Rat beschließt die Offenlage des Bebauungsplanes Nr.: 14.7 „Wohnen, 
Altenwohnen- und -pflege im Bereich Bachstraße / Hermann-Löns-Straße“ in 
Lohmar – Ort  gem. § 3 (2) BauGB i.V.m. § 4 (2) BauGB und die Aufhebung 
des entsprechenden Teilbereiches aus den Bebauungsplänen –BPL- 14.3 in 
Lohmar – Ort. Anlage 2. 

 

 


